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mit  E-Mail  vom  12.04.2024  beantragen  Sie  nach  dem  Informationsfrei-
heitsgesetz des Bundes (IFG) Zugang zu folgenden Informationen:

„den Brief von Verkehrsminister Wissing an die Fraktionschefs der Ampelko-
alition mit der Androhung möglicher Wochenendsfahrverboten“

Es ergeht folgender Bescheid:

1. Ihr Antrag wird abgelehnt.

2. Der Bescheid ergeht auslagen- und gebührenfrei.

Begründung

Ihrem  Antrag  auf  Zugang  zu  amtlichen  Informationen  steht  der  Versa-
gungsgrund des § 9 Absatz 3 Alternative 2 IFG entgegen.

Den Brief können Sie hier abrufen, was Ihnen auch zumutbar ist:

https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/fahrverbote-unzu-
mutbar.pdf?blob=publicationFile.
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Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen  diesen  Bescheid  kann  innerhalb  eines  Monats  nach  Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Bundesministe-
rium für Digitales und Verkehr, Invalidenstraße 44, 10115 Berlin einzule-
gen.

Hinweis zum Datenschutz:
Die  von  Ihnen  übermittelten  personenbezogenen  Daten  wurden  bzw.
werden  zwecks Kontaktaufnahme und Bearbeitung Ihres  Anliegens ver-
arbeitet.  Welche  Daten  zu  welchem  Zweck  und  auf  welcher  Grundlage
verarbeitet  werden, hängt  von  Ihrem  Anliegen und  den  konkreten  Um-
ständen  ab.  Weitere  Informationen hierzu  und  über  Ihre  Rechte  als  Be-
troffener finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter
https://bmdv.bund.de/DE/Meta/Datenschutz/datenschutz.html.


